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Abwägung 
1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „Taunus Wunderland“  

Ortsteil Wambach, Gemeinde Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis 
 

zur Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 16.09.2019 – 30.09.2019 

und zur Trägerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB vom 16.09.2019 – 30.09.2019 

 
Bearbeitungsstand Februar 2020 

 
 
 

Einleitung 

Im Rahmen der 1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „Taunus Wunderland“ Ortsteil Wam-
bach, Gemeinde Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis wurden die nachfolgenden in den Tabellen 1 
und 2 aufgeführten Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Die Unterrichtung erfolgte gemäß  
§ 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 10. September 2019 mit Frist bis zum 
30. September 2019. Im Zuge der Beteiligung der Träger und der Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB gingen die folgenden schriftlichen Stellungnahmen ein: 

Tab. 1:  Stellungnahmen  

Träger öffentlicher Belange, Stellungnahme(n) mit Anregungen und Bedenken  

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB Seite 

1. Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III 31.2, Regionale Siedlungs- und 

 Bauleitplanung 

Schreiben vom 

27.09.2019 

4 

2. Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises, III.4 Bauaufsicht (Bauleitplanung) Schreiben vom 

30.09.2019 

6 

3. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. Schreiben vom 

23.09.2019 

8 

4. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V Schreiben vom 

04.06.2019,  

Eingang 21.08.2019 

11 

5. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V Schreiben vom 

25.09.2019 

20 

6. Hessen-Forst, Forstamt Rüdesheim Schreiben vom 

01.10.2019 

36 

Stellungnahme der Öffentlichkeit im Zuge der Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m.  

§ 3 Abs. 2 BauGB bzw. mündliche Stellungnahmen zur Niederschrift wurden nicht vorgebracht. 
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Tab. 2:  Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben 
haben 

Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Landesverband Hessen e.V. 

Deutsche Gebirgs- und Wandervereine Hessen e.V.;  

Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus 

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Naturschutzbund Deutschland Landesverband Hessen e.V. (NABU) 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Hessen e.V. 

Verband Hessischer Sportfischer e.V. 

Verein "Naturerbe Taunus" e.V. 

Magistrat der Stadt Taunusstein 

Naturpark Rhein-Taunus 

Ortsbeirat Wambach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es folgen gemäß der Auflistung in Tabelle 1 die Stellungnahmen mit Anre-

gungen und Bedenken zur 1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan 

„Taunus Wunderland“  
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I. 
 
 

II. 
 

 
 
 

III. 
 
 
 
 

1.  Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III 31.2, Regionale Siedlungs- und 
 Bauleitplanung 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 1 - 

 

Abwägung: 

I. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

II. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

III. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. 
 
 
 

 
VI. 

 

1.  Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III 31.2, Regionale Siedlungs- und 
 Bauleitplanung 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 2 - 

 

Abwägung: 

IV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

V. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Begründung: 
Die erwähnten Aussagen zum Lärmschutz sind bereits als Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen (vgl. textlichen Festsetzungen, 
Kapitel 1. „Festsetzungen gemäß § 9 BauGB“, unter 1.14). 
 

VI.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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 2. Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 1 - 

 

Abwägung: 

Auf dieser Seite keine Hinweise. 
Keine inhaltliche Ergänzungen erforderlich. 
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I. 
 

 
II. 
 

 
III. 

 
 
 

 
IV. 

 
 
 

 

2.  Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 2 - 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

I.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

II. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

III. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

IV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Begründung: 
Die Inhalte der vorlaufenden Stellungnahmen der Bauaufsicht zu diesem Verfahren (Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 09.02.2017 sowie 
12.02.2018) wurden in die Abwägung eingestellt und haben entsprechend dem Abwägungsergebnis Aufnahme in die Planung gefunden. 
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I. 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 
 
 

III. 
 

3. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
(Stellungnahme identisch mit dem Anhang der Stellungnahme Rettet den Taunuskamm e.V) 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 1 - 

 

Abwägung: 

I. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

II. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad. 
Begründung: 
Ein Zusammenhang mit den von Windkraftanlagen ausgehenden Wirkungen auf ein Vorkommen der Art, ist in diesem Vorhaben nicht herstellbar, da 
durch Windkraftanlagen die Art unmittelbar einem Tötungsrisiko ausgesetzt ist, die Funktionalität des Lebensraums der Art in großem Flächenumfang 
beeinträchtigt werden kann und zudem funktionale Beziehungen im Lebensraum bspw. zwischen Brutstätte und Nahrungshabitat gestört werden können. 
Alle diese Wirkungen auf die Art sind im Zusammenhang mit der Erweiterung des Taunus Wunderlands nicht zu konstatieren. Es kommt durch das Vor-
haben zu keiner Verschlechterungen der Habitatbedingungen im näheren und weiteren Umfeld. Die Bewältigung der Beeinträchtigungen durch Verlust 
eines Horststandortes kann auf den Ausgleich des Horstbaumverlustes konzentriert werden.  
Anmerkung: 
Durch einen Blitzeinschlag im Sommer/Herbst 2019 (Schadensfeststellung am 16.10.2019) wurde der Horstbaum stark beschädigt (vgl. Anhang 2). Die-
ser Sachverhalt wird in den Artenschutzbericht nachrichtlich in Kapitel 5.2.1 „Höhlenbaum- und Horstkartierung“ wie folgt übernommen:  

„Am 16.10.2019 wurde durch Herr Dipl.-Biol. A. Malten (Büro Faunistik und Ökologie) Hr. Herrchen und Hr. Gottwald (Herrchen & Schmitt) der vorhan-
dene Horst begutachtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Baum vor kurzem (Zeitraum Juli bis September 2019) durch einen Blitzeinschlag, der einen 
Stammschaden vom Wurzelhals bis zum Kronenansatz verursacht hat und 1/4 bis 1/3 des Stammquerschnittes betrifft geschädigt wurde.  
Ein Blitzschlag als Verursacher des massiven Schadens wurde von HessenForst, Forstamt Rüdesheim (Vermerk vom 15.11.2019, vgl. Anhang 1) bestä-
tigt. Die Struktur der Fichte wurde nach Einschätzung der Forstverwaltung irreversibel beeinträchtigt und der Schaden hat aller Wahrscheinlichkeit nach 
Auswirkungen auf die Vitalität des Baumes.“ 
 

III. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad. Vielmehr wurden die geeig-
neten Suchräume für das Anbringen der Kunsthorste gewählt. 
Begründung: 
Die vorgesehenen Standorte für ein Anbringen von Kunsthorsten berücksichtigen die räumlichen und strukturellen Anforderungen an den Lebensraum 
der Art. Die Räume liegen in Waldrandlage und in Benachbarung zu geeigneten Nahrungshabitaten (Grünland und Weiden). Der Baumbestand besteht 
überwiegend aus Buchen und Eichen. Nach dem Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen (GELPKE, C. & M. HORMANN 2010) werden 
genau diese Baumarten außerhalb der Aue (dort Pappeln) bevorzugt.  
Die gewählten Suchräume liegen abseits möglicher Störeinflüsse durch Erholungssuchende oder KFZ-Verkehr. Gleichzeitig liegen sie nicht im näheren 
Umfeld des Taunus Wunderlandes bzw. der geplanten Parkerweiterung. 
Der Suchraum gewährleistet, dass sich die Horste an unterschiedlichen Stellen in ausreichend großem Abstand zueinander angebracht werden können. 
Der notwendige forstliche Nutzungsverzicht kann im Umfeld der Ersatz-Horststandorte sichergestellt werden. Eine Ansprache einzelner Individuen der 
Art ist nicht möglich und wird im zu beachtenden Rahmen des Artenschutzrechtes auch nicht gefordert. 
Gemäß dem Artenschutzbeitrag (Kap. Monitoring) ist, um die gewünschte Wirkung der Maßnahme sicherzustellen und ggf. nachzusteuern, ein Monito-
ring im Auftrag der Gemeinde vorgesehen: Damit ist sichergestellt, dass die Verbreitung der Art im Raum und eine Annahme der Kunsthorste überprüft 
und dokumentiert wird.  
Sollte entgegen der hohen Wahrscheinlichkeit der Maßnahme kein Erfolg beschieden sein, wird als Risikomanagement (Monitoring) folgendes Vorgehen 
festgesetzt: (Anmerkung: Übernahme als textliche Ergänzung in Umweltbericht Kap. 6 sowie in Artenschutzbeitrag Kap. 9 (neu) 

„Im Zuge des Monitorings sind die Kunsthorste der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme „Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan“ (ACEF 2) jähr-
lich zur Brutzeit auf Besatz zu kontrollieren. Da Rotmilane auch auf andere Horste ausweichen oder sich einen neuen Horst errichten können, ist ergän-
zend eine Brutplatzkartierung durchzuführen. Die Kontrolle erfolgt solange, bis ein neuer Brutnachweis im räumlichen Zusammenhang gelingt. Im Falle 
des Ausbleibens eines erneuten Brutnachweises (im Zeitraum von 3 Brutperioden nach erfolgter Rodung) sind als Risikomanagement im Bereich der 
Landwirtschaftsflächen nördlich der Landesstraße L 3037 lebensraumverbessernde Maßnahmen zur Steigerung der Nahrungsverfügbarkeit vorzusehen. 
Hierbei sind alle landwirtschaftlichen Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des Kleinsäugerangebotes sowie zu einer zumindest während der Brutzeit 
niedrigeren Vegetation auf landwirtschaftlichen Flächen und damit zu einer besseren Nahrungsverfügbarkeit führen, als Maßnahmen geeignet. Hierzu 
zählen insbesondere Grünlandextensivierung, Optimierung der bestehenden Weidenutzung und die Förderung von Kleinsäugern.“ 
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IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
(Stellungnahme identisch mit dem Anhang der Stellungnahme Rettet den Taunuskamm e.V) 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 2 - 

 

Abwägung: 

. 

IV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich auf 
die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens beizu-
ziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe und 
langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten im 

Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus e. V.). 
– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 
– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-

ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Die im Artenschutzbeitrag benannten Maßnahmen stützen sich insoweit nicht wie im Schreiben behauptet allein auf Runge et. al. 2010. Allerdings wird 
dieser Quelle eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung, 
2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)“ im 
Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls von H. 
Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rotmilan 
angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-angenom-
men,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 

V. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Die im Artenschutzbeitrag vorgesehen Suchräume erfüllen die notwendigerweise zu beachtenden Voraussetzungen für die Auswahl der Standorte und 
Einzelbäume für die anzubringenden Kunsthorste. 
Soweit der Rotmilan Horste anderer Greifvögel besetzt, entscheidet er die Konflikte und Revierstreitigkeiten zu seinen Gunsten. Dies liegt aber im Ver-
halten der Art und weist keinen Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen der Art in Folge des Verlustes eines Brutplatzes auf. Soweit die geschilder-
ten Konflikte zutreffen, ist ein Angebot von Kunsthorsten eher geeignet solche Konflikte, soweit sie überhaupt von Bedeutung sind, zu entschärfen. 
Die Suchräume liegen in Waldrandlage und in Benachbarung zu geeigneten Nahrungshabitaten. Der Baumbestand besteht überwiegend aus Buchen 
und Eichen. Nach dem Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen (GELPKE, C. & M. HORMANN 2010) werden genau diese Baumarten au-
ßerhalb der Aue (dort Pappeln) bevorzugt. Die Fichte dagegen nimmt als Horstbaum nur eine untergeordnete Rolle ein. 
Die gewählten Suchräume weisen die notwendigen strukturellen Voraussetzungen im Baumbestand auf und liegen abseits möglicher Störeinflüsse durch 
Erholungssuchende oder KFZ-Verkehr. Gleichzeitig liegen sie nicht im näheren Umfeld des Taunus Wunderlandes. Durch die Nähe zum Taunus Wun-
derland (insbesondere zur Parkerweiterung) und die direkt am Waldrand, dem bevorzugten Horststandort des Rotmilans, angrenzende Landesstraße 
L 3037 ist der in der Stellungnahme vorgeschlagene Raum stärker beunruhigt als die festgesetzten Standorte und somit weniger geeignet. 
Eine Prägung einzelner Individuen der Art auf bestimmte Baumarten bei der Auswahl von Brutplätzen kann fachgutachtlich nicht bestätigt werden und ist 
in der Literatur auch nicht beschrieben. 
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VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
(Stellungnahme identisch mit dem Anhang der Stellungnahme Rettet den Taunuskamm e.V) 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 3 - 

 

 

 

 

Abwägung: 

VI. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Der angesprochene Sachverhalt wurde durch einen eigenständigen Bebauungsplan „Driesch-
feld“ der Gemeinde Heidenrod geregelt und ist nicht Teil der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Taunus Wunderland“. 
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I. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V., Schreiben vom 04.06.2019,   
Eingang am 21.08.2019, gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 1 - 

 

Abwägung: 

Hinweis 
Das Schreiben der Rechtsanwälte Habor und Heise ist am 21.08.2019 und somit vor Durchführung der erneuten und behandelten Auslegung gemäß 
§ 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und Trägerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB bei der Gemeinde Schlangenbad einge-
gangen. 
Im Zuge der Auslegung hat die Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V. mit Schreiben vom 25.09.2019 eine Stellungnahme im Rahmen des Ver-
fahrens vorgelegt, auf die unter Ziffer 5. dieses Abwägungsprotokolls eingegangen wird. 
 
 
 
I. 
Wird zur Kenntnis genommen.  
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II. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. 
 
 
 
 

 
 

IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 

4. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V., Schreiben vom 04.06.2019, Eingang am 
21.08.2019, gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 2 - 

 

Abwägung: 

II. 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 

III. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung ist, teilt diese Auffassung. Es werden 
eine beschränkte, erneute Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und eine Trägerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt.  
Begründung: 
Bislang ist kein Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung zu dem Bebauungsplanentwurf „Taunus Wunderland – 1. Änderung und Erweiterung –“ 
erfolgt. Da die Gemeinde im Mai 2019 von dem neu entdeckten Brutplatz eines Rotmilans im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche des Freizeitparks 
Taunus Wunderland erstmals Kenntnis erlangte, wurde der Bebauungsplanentwurf nach Einholung von Fachgutachten überarbeitet und geändert. Im 
Anschluss daran fand eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 
BauGB statt. Die Ergebnisse dieser beschränkten Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung sind Gegenstand dieses Abwägungsprotokolls. 
Die Gemeinde ist zu der Einschätzung gelangt, dass die planerische Bewältigung des Vorkommens des Rotmilans die Grundzüge der Planung berührt 
bzw. dies nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund wird der Bebauungsplan voraussichtlich im Sommer dieses Jahres vorsorglich noch-
mals gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Ferner ist eine erneute Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB geplant. 
Die Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist bereits auf der Grundlage der fachgutachterlichen Einschätzung vom Juli 2019 (Fachbüro 
Faunistik und Ökologie) am 04.12.2019 erfolgt und wurde in zwei Protokollen zur vorlaufenden Durchführung der Maßnahme „Anbringung von Kunst-
horsten für den Rotmilan (ACEF 2)“ (Anlage 2) dokumentiert. 
 

IV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Einwand ist aber teilweise nicht belegt und im Übrigen überholt.  
Begründung: 
Festgestellt wurde 2019 ein Brutversuch, ob dieser erfolgreich war, ist nicht belegt. Da die Gemeinde im Mai 2019 von dem neu entdeckten Brutplatz 
eines Rotmilans im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche des Freizeitparks Kenntnis erlangte, wurde der Bebauungsplanentwurf „Taunus Wunder-
land – 1. Änderung und Erweiterung –“ nach Einholung von Fachgutachten überarbeitet und geändert, aber kein Beschluss über den Antrag auf Ro-
dungsgenehmigung gefasst. 
Die Anbringung von drei Kunsthorsten wurde in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen.  
 

 

 

V. 
Die Schilderung des Sachverhaltes wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit dem Verfahrensgang den die Gemeinde Schlan-
genbad, die Trägerin der Planung ist, beschreitet.  
Begründung: 
Die Rodung der Erweiterungsfläche ist an den gesetzlich vorgegebenen Verfahrensgang gekoppelt, der die Richtschnur für das Handeln der Ge-
meinde darstellt.  
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VII. 
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Abwägung: 

VI. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt.  
Begründung: 
Auf die Ausführungen zu III. und IV. wird verwiesen. Die Bewältigung des Vorkommens des Rotmilans wurde in das Bebauungsplanaufstellungsverfah-
ren integriert. 
 

VII. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. Die vorgesehene vorgezogene Ausgleichsmaßnahme genügt den Anforderungen des Artenschutzes und wird in die textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplans aufgenommen. Mit dem Anbringen von drei Kunsthorsten hat die Gemeinde geeignete Maßnahmen zur Siche-
rung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans im Raum getroffen. 
Begründung: 
Das Anbringen von drei Kunsthorsten wird im Bebauungsplan als eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt, die den Eintritt des arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten) verhindert.  
Es berücksichtigt das räumliche Vorkommen der Art und deren Präferenz für Waldrand und aufgelichtete Waldstrukturen in Benachbarung zu geeig-
neten bereits jetzt genutzten Nahrungshabitaten (insb. Grünland, vgl. GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) 
in Hessen).  
Die drei vorgesehenen Kunsthorste führen zu einem Mehrangebot gegenüber dem zu beseitigenden Horst und bieten der Art zusätzliche Ausweich-
horste. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist nach gutachtlicher Einschätzung gegeben. Nach Runge et al. (2010) hat eine solche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme auf Grund ihrer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und der kurzfristigen Umsetzbarkeit eine hohe kompensatorische Eignung. Die 
Maßnahme bewirkt, dass der Rotmilan Brutvogel im räumlichen Umfeld des Freizeitparks bleibt. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls 
von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom 
Rotmilan angenommen werden. 
Durch die Aufnahme der vorgezogen Ausgleichsmaßnahme in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden die Grundzüge der Planung 
berührt. Daher ist die Gemeinde zu der Einschätzung gelangt, dass dieser Sachverhalt eine erneute Auslegung des Bebauungsplanentwurfs gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und ebenso eine erneute Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfordert. 
 
Anmerkung: 
Durch einen Blitzeinschlag im Sommer/Herbst 2019 (Schadensfeststellung am 16.10.2019) wurde der Horstbaum stark beschädigt (vgl. Anhang 2). 
Dieser Sachverhalt wird in den Artenschutzbericht nachrichtlich in Kapitel 5.2.1 „Höhlenbaum- und Horstkartierung“ wie folgt übernommen:  

 „Am 16.10.2019 wurde durch Herr Dipl.-Biol. A. Malten (Büro Faunistik und Ökologie) Hr. Herrchen und Hr. Gottwald (Herrchen & Schmitt) der vor-
handene Horst begutachtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Baum vor kurzem (Zeitraum Juli bis September 2019) durch einen Blitzeinschlag, der 
einen Stammschaden vom Wurzelhals bis zum Kronenansatz verursacht hat und 1/4 bis 1/3 des Stammquerschnittes betrifft, geschädigt wurde.  
Ein Blitzschlag als Verursacher des massiven Schadens wurde von HessenForst, Forstamt Rüdesheim (Vermerk vom 15.11.2019, vgl. Anhang 1) 
bestätigt. Die Struktur der Fichte wurde nach Einschätzung der Forstverwaltung irreversibel beeinträchtigt und der Schaden hat aller Wahrscheinlich-
keit nach Auswirkungen auf die Vitalität des Baumes.“ 
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Abwägung: 

 
 
 
VII.  
Fortsetzung 
Begründung: 
(siehe vorhergehende Seite unter VII.) 
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Abwägung: 

VIII. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Schlangenbad teilt diese Auffassung und nimmt das Anbringen von drei Kunst-
horsten als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans auf. 
Festsetzung:  
(Übernahme in die Textlichen Festsetzungen unter 1.13 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu)/Abbildung 1 wird in die Planunterlage übernommen) 

2. Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan (ACEF 2)  
(CEF-Maßnahme/artenschutzrechtlich Maßnahme ACEF 2) 
(Gemarkung Wambach, Flur 02, Flurstück 5/4, Flur 12, Flurstück 14/1 und Flur 14, Flurstück 1). 

Es werden drei Kunsthorste (Nisthilfen) für den Rotmilan im westlichen Umfeld des Taunus Wunderland angebracht. Die Auswahl der Bäume 
sowie die Anbringung der Kunsthorste werden durch eine fachkundige Person begleitet. 

Die Bäume mit den Kunsthorsten werden entsprechend der Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald (HESSEN-FORST 2011) dauer-
haft erhalten. Danach gelten die folgenden Regelungen am bzw. um den (Kunst-)Horstbaum: 
• dauerhafte Erhaltung der Horstbäume,  
• für den engeren Horstbereich im Umkreis von 50 m die Wahrung des Bestandscharakters mit Erhalt bekannter Requisitenbäume (hier 

potentieller) sowie  
• für den Horstradius von 200 m die Vermeidung von Störungen von Anfang März bis Ende August durch Betriebsarbeiten und Jagdaus-

übung.  
• In den Wintermonaten sind Forstarbeiten in der Horstschutzzone selbstverständlich zulässig, sofern sie nicht den Charakter des Wald-

bildes innerhalb der Schutzzone deutlich verändern. 

Die Bäume sind als Horstbaum zu markieren und ihre Standorte (Koordinaten) der Forst- sowie den Naturschutzbehörden mitzuteilen. 

 
Abb. 1: Standorte der Kunsthorste 

(Luftbild: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN  
and the GIS User Community, 2019) 
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X. 
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Abwägung: 

VIII. (Fortsetzung) 
Sicherung: (Anmerkung: Textübernahme in den Artenschutzbericht, Kap. 7 „Maßnahmenplanung sowie Begründung, Kapitel 6.13 Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu)  

Die Umsetzung der Maßnahme ist wie folgt gesichert: 
• die in Bezug genommenen Flurstücke sind Eigentum der Gemeinde Schlangenbad, 
• der Flächeneigentümer und die Forstbehörde sind über die Bewirtschaftungseinschränkungen in Kenntnis gesetzt und 
• mit den Jagdpächtern wird eine Vereinbarung über die Einschränkungen der Jagdausübung geschlossen. 

Begründung: (Anmerkung: Textübernahme in den Artenschutzbericht, Kap. 7 „Maßnahmenplanung“ sowie Begründung, Kapitel 6.13 Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu) 

Das Anbringen von drei Kunsthorsten wird im Bebauungsplan als eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt, die den Eintritt des arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten) verhindert.  
Es berücksichtigt das räumliche Vorkommen der Art und deren Präferenz für Waldrand und aufgelichtete Waldstrukturen in Benachbarung zu geeigne-
ten bereits jetzt genutzten Nahrungshabitaten (insb. Grünland, vgl. GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in 
Hessen).  
Die drei vorgesehenen Kunsthorste führen zu einem Mehrangebot gegenüber dem zu beseitigenden Horst und bieten der Art zusätzliche Ausweich-
horste. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist nach gutachtlicher Einschätzung gegeben. Nach Runge et al. (2010) hat eine solche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme auf Grund ihrer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und der kurzfristigen Umsetzbarkeit eine hohe kompensatorische Eignung. Die 
Maßnahme bewirkt, dass der Rotmilan Brutvogel im räumlichen Umfeld des Freizeitparks bleibt. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls 
von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rot-
milan angenommen werden. 
Sollte entgegen der hohen Wahrscheinlichkeit der Maßnahme kein Erfolg beschieden sein, wird als Risikomanagement (Monitoring) folgendes Vorge-
hen festgesetzt: (Anmerkung: Textübernahme in den Textlichen Festsetzungen unter 1.13 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB), Übernahme als textliche Ergänzung in Umweltbericht 
Kap. 6 sowie in Artenschutzbeitrag Kap. 9 (neu). 
„Im Zuge des Monitorings sind die Kunsthorste der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme „Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan“ (ACEF 2) 
jährlich zur Brutzeit auf Besatz zu kontrollieren. Da Rotmilane auch auf andere Horste ausweichen oder sich einen neuen Horst errichten können, ist 
ergänzend eine Brutplatzkartierung durchzuführen. Die Kontrolle erfolgt solange, bis ein neuer Brutnachweis im räumlichen Zusammenhang gelingt. 
Im Falle des Ausbleibens eines erneuten Brutnachweises (im Zeitraum von 3 Brutperioden nach erfolgter Rodung) sind als Risikomanagement im 
Bereich der Landwirtschaftsflächen nördlich der Landesstraße L 3037 lebensraumverbessernde Maßnahmen zur Steigerung der Nahrungsverfügbar-
keit vorzusehen. Hierbei sind alle landwirtschaftlichen Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des Kleinsäugerangebotes sowie zu einer zumindest wäh-
rend der Brutzeit niedrigeren Vegetation auf landwirtschaftlichen Flächen und damit zu einer besseren Nahrungsverfügbarkeit führen, als Maßnahmen 
geeignet. Hierzu zählen insbesondere Grünlandextensivierung, Optimierung der bestehenden Weidenutzung und die Förderung von Kleinsäugern.“ 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme „Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan“ (ACEF 2) wurde vorlaufend im Dezember 2019 umgesetzt 
(vgl. Protokolle, Anhang 2). Damit ist eine unmittelbare Verfügbarkeit für das aus den Winterquartieren zurückkehrenden Rotmilanpaar gesichert. 
In dem in Zusammenarbeit mit Hr. Dipl.-Biol. Malten, Fachbüro Faunistik und Ökologie festgelegten Suchraum wurden auf einem Ortstermin drei als 
Horststandort geeignete Bäume ausgewählt. Es handelt sich um eine Buche (Buche 1, Gemarkung Wambach, Flur 14, Flurstk. 1) südlich der Landes-
straße L 3037 sowie um eine Douglasie (Douglasie 2, Gemarkung Wambach, Flur 12, Flurstk. 14/1) und eine weitere Buche (Buche 3, Gemarkung 
Wambach, Flur 02, Flurstk. 5/4) nördlich der Landesstraße. Alle vorgenannten Flurstücke sind im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad. Das fachge-
rechte Anbringen der Kunsthorste erfolgte mittels Seiltechnik im Dezember 2019. 
Die drei Bäume wurden in Abstimmung mit dem Forstbehörden als Horstbäume markiert und die genauen Standorte (Koordinaten) den Forst- sowie 
den Naturschutzbehörden mitgeteilt. Mit den Jagdpächtern wurde eine Vereinbarung über die Einschränkungen der Jagdausübung schriftlich getroffen 
(November 2019).  

IX. (2.)  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt.  
Begründung: 
Auf die Ausführungen zu III. und IV. wird verwiesen. Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt. 
 

 
X. (siehe folgende Seite) 

2. 
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Abwägung: 

 

 

X. (Abwägung zur Stellungnahme vorhergehende Seite 6) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt.  
Begründung: 
Da die Gemeinde im Mai 2019 von dem neu entdeckten Brutplatz eines Rotmilans im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche des Freizeitparks 
Taunus Wunderland erstmals Kenntnis erlangte, wurde der Bebauungsplanentwurf „Taunus Wunderland – 1. Änderung und Erweiterung –“ nach Ein-
holung von Fachgutachten überarbeitet und geändert. 
Die Inhalte des Artenschutzbeitrags zum Monitoring wurden in den Umweltbericht integriert, der Artenschutzbeitrag wurde aktualisiert. 
 

XI. (3.) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat mit den ausgelegten Unterlagen geeignete Maßnahmen zur Sicherung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans getroffen. 
Auf die Ausführungen unter VIII. zur Festsetzung und Sicherung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan 
(ACEF 2) wird verwiesen. 
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Abwägung: 

XII. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich 
auf die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens 
beizuziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe und 
langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten 

im Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus 
e. V.). 

– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 

– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-
ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Die im Artenschutzbeitrag benannten Maßnahmen stützen sich insoweit nicht wie im Schreiben behauptet allein auf Runge et. al. 2010. Allerdings wird 
dieser Quelle eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung, 
2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)“ 
im Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls 
von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rot-
milan angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-ange-
nommen,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 
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Abwägung: 

 

 

 

XIII. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt. 
Der Lebensschutz des Rotmilans wurde im Bebauungsplanaufstellungsverfahren aufgegriffen. Fachgutachten wurden eingeholt. 
 

XIV.(Hinweis siehe vorhergehende Seite) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit dem Verfahrensgang den die Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der 
Planung ist, beschreitet. 
Begründung: 
Die Rodung der Erweiterungsfläche ist an den gesetzlich vorgegebenen Verfahrensgang gekoppelt, der die Richtschnur für das Handeln der Ge-
meinde darstellt. 
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Abwägung: 

 
 
 
 
I. 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 

II. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägung: 

III. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist.  
Begründung: 
Das Anbringen von drei Kunsthorsten wird im Bebauungsplan als eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt: Die Maßnahme verhindert den 
Eintritt des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten).  
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich 
auf die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens 
beizuziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe und 
langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten im 

Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus 
e. V.). 

– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 

– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-
ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Die im Artenschutzbeitrag benannten Maßnahmen stützen sich insoweit nicht wie im Schreiben behauptet allein auf Runge et. al. 2010. Allerdings wird 
dieser Quelle eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung, 
2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)“ 
im Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls von 
H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rotmilan 
angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-angenom-
men,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 

IV. (1.) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt.  
Begründung: 
Die Gemeinde ist zu der Einschätzung gelangt, dass die planerische Bewältigung des Vorkommens des Rotmilans die Grundzüge der Planung berührt 
bzw. dies nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund wird der Bebauungsplan voraussichtlich im Sommer dieses Jahres vorsorglich noch-
mals gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Im Rahmen der erneuten Auslegung wird rein vorsorglich auch der E-Mail-Schriftwechsel zur infor-
mellen Abstimmung des Artenschutzbeitrags mit der unteren Naturschutzbehörde öffentlich ausgelegt.“ 
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Abwägung: 
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Abwägung: 

V. (2). 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist aber überholt. 
Begründung: 
Auf die Ausführungen zu III. der Abwägung (Stellungnahme der Vereinigung „Rettet den Taunuskamm e.V. vom 04.06.2019, Eingang 21.08.2019) wird 
verwiesen. 
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Abwägung: 

VI. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Begründung: 
Die Gemeinde hat diesen Sachverhalt erkannt. Sie hat die Überprüfung der artenschutzrechtlichen Ergebnisse von 2016 veranlasst. 

VII. (3.) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat mit den ausgelegten Unterlagen geeignete Maßnahmen zur Sicherung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans getroffen. 
Festsetzung:  
(Übernahme in die Textlichen Festsetzungen unter 1.13 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu)/Abbildung 1 wird in die Planunterlage übernommen) 

2. Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan (ACEF 2)  
(CEF-Maßnahme/artenschutzrechtlich Maßnahme ACEF 2) 
(Gemarkung Wambach, Flur 02, Flurstück 5/4, Flur 12, Flurstück 14/1 und Flur 14, Flurstück 1). 

Es werden drei Kunsthorste (Nisthilfen) für den Rotmilan im westlichen Umfeld des Taunus Wunderland angebracht. Die Auswahl der Bäume 
sowie die Anbringung der Kunsthorste werden durch eine fachkundige Person begleitet. 

Die Bäume mit den Kunsthorsten werden entsprechend der Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald (HESSEN-FORST 2011) dauer-
haft erhalten. Danach gelten die folgenden Regelungen am bzw. um den (Kunst-)Horstbaum: 
• dauerhafte Erhaltung der Horstbäume,  
• für den engeren Horstbereich im Umkreis von 50 m die Wahrung des Bestandscharakters mit Erhalt bekannter Requisitenbäume (hier 

potentieller) sowie  
• für den Horstradius von 200 m die Vermeidung von Störungen von Anfang März bis Ende August durch Betriebsarbeiten und Jagdaus-

übung.  
• In den Wintermonaten sind Forstarbeiten in der Horstschutzzone selbstverständlich zulässig, sofern sie nicht den Charakter des Waldbil-

des innerhalb der Schutzzone deutlich verändern. 

Die Bäume sind als Horstbaum zu markieren und ihre Standorte (Koordinaten) der Forst- sowie den Naturschutzbehörden mitzuteilen. 

 
Abb. 1: Standorte der Kunsthorste 

(Luftbild: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN  
and the GIS User Community, 2019) 
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Abwägung: 

VII. (Fortsetzung) 
Sicherung: (Anmerkung: Textübernahme in den Artenschutzbericht, Kap. 7 „Maßnahmenplanung sowie Begründung, Kapitel 6.13 Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu)  

Die Umsetzung der Maßnahme ist wie folgt gesichert: 
• die in Bezug genommenen Flurstücke sind Eigentum der Gemeinde Schlangenbad, 
• der Flächeneigentümer und die Forstbehörde sind über die Bewirtschaftungseinschränkungen in Kenntnis gesetzt und 
• mit den Jagdpächtern wurde eine Vereinbarung über die Einschränkungen der Jagdausübung schriftlich geschlossen (November 2019). 

Begründung: (Anmerkung: Textübernahme in den Artenschutzbericht, Kap. 7 „Maßnahmenplanung“ sowie Begründung, Kapitel 6.13 Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a S. 2 BauGB) (neu) 

Das Anbringen von drei Kunsthorsten wird im Bebauungsplan als eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt, die den Eintritt des arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten) verhindert.  
Es berücksichtigt das räumliche Vorkommen der Art und deren Präferenz für Waldrand und aufgelichtete Waldstrukturen in Benachbarung zu geeigne-
ten bereits jetzt genutzten Nahrungshabitaten (insb. Grünland, vgl. GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in 
Hessen).  
Die drei vorgesehenen Kunsthorste führen zu einem Mehrangebot gegenüber dem zu beseitigenden Horst und bieten der Art zusätzliche Ausweich-
horste. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist nach gutachtlicher Einschätzung gegeben. Nach Runge et al. (2010) hat eine solche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme auf Grund ihrer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und der kurzfristigen Umsetzbarkeit eine hohe kompensatorische Eignung. Die 
Maßnahme bewirkt, dass der Rotmilan Brutvogel im räumlichen Umfeld des Freizeitparks bleibt. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls 
von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rot-
milan angenommen werden. 
Sollte entgegen der hohen Wahrscheinlichkeit der Maßnahme kein Erfolg beschieden sein, wird als Risikomanagement (Monitoring) folgendes Vorge-
hen festgesetzt: (Anmerkung: Übernahme als textliche Ergänzung in Umweltbericht Kap. 6 sowie in Artenschutzbeitrag Kap. 9 (neu) 
„Im Zuge des Monitorings sind die Kunsthorste der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme „Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan“ (ACEF 2) 
jährlich zur Brutzeit auf Besatz zu kontrollieren. Da Rotmilane auch auf andere Horste ausweichen oder sich einen neuen Horst errichten können, ist 
ergänzend eine Brutplatzkartierung durchzuführen. Die Kontrolle erfolgt solange, bis ein neuer Brutnachweis im räumlichen Zusammenhang gelingt. 
Im Falle des Ausbleibens eines erneuten Brutnachweises (im Zeitraum von 3 Brutperioden nach erfolgter Rodung) sind als Risikomanagement im 
Bereich der Landwirtschaftsflächen nördlich der Landesstraße L 3037 lebensraumverbessernde Maßnahmen zur Steigerung der Nahrungsverfügbar-
keit vorzusehen. Hierbei sind alle landwirtschaftlichen Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des Kleinsäugerangebotes sowie zu einer zumindest wäh-
rend der Brutzeit niedrigeren Vegetation auf landwirtschaftlichen Flächen und damit zu einer besseren Nahrungsverfügbarkeit führen, als Maßnahmen 
geeignet. Hierzu zählen insbesondere Grünlandextensivierung, Optimierung der bestehenden Weidenutzung und die Förderung von Kleinsäugern.“ 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme „Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan“ (ACEF 2) wurde vorlaufend im Dezember 2019 umgesetzt 
(vgl. Protokolle, Anhang 2). Damit ist eine unmittelbare Verfügbarkeit für das aus dem Winterquartier zurückkehrende Rotmilanpaar gesichert.  
In dem in Zusammenarbeit mit Hr. Dipl.-Biol. Malten, Fachbüro Faunistik und Ökologie festgelegten Suchraum wurden auf einem Ortstermin drei als 
Horststandort geeignete Bäume ausgewählt. Es handelt sich um eine Buche (Buche 1, Gemarkung Wambach, Flur 14, Flurstk. 1) südlich der Landes-
straße L 3037 sowie um eine Douglasie (Douglasie 2, Gemarkung Wambach, Flur 12, Flurstk. 14/1) und eine weitere Buche (Buche 3, Gemarkung 
Wambach, Flur 02, Flurstk. 5/4) nördlich der Landesstraße. Alle vorgenannten Flurstücke sind im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad. Das fachge-
rechte Anbringen der Kunsthorste erfolgte mittels Seiltechnik im Dezember 2019. 
Die drei Bäume wurden in Abstimmung mit dem Forstbehörden als Horstbäume markiert und die genauen Standorte (Koordinaten) den Forst- sowie 
den Naturschutzbehörden mitgeteilt. Mit den Jagdpächtern wurde eine Vereinbarung über die Einschränkungen der Jagdausübung schriftlich getroffen 
(November 2019).  

VIII. (siehe nächste Seite) 
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Abwägung: 

 
 
 
VIII. (siehe Seite vorher) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Das Anbringen von drei Kunsthorsten wird im Bebauungsplan als eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. Die Maßnahme verhindert den 
Eintritt der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten). 
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich 
auf die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens 
beizuziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe 
und langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten 

im Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus 
e. V.). 

– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 

– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-
ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Die im Artenschutzbeitrag benannten Maßnahmen stützen sich insoweit nicht wie im Schreiben behauptet allein auf Runge et. al. 2010. Allerdings wird 
dieser Quelle eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung, 
2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)“ 
im Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls 
von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom 
Rotmilan angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-ange-
nommen,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 
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Abwägung: 

IX. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Der erwähnte Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen ist bei der Erstellung des Artenschutzbeitrages zu Grunde gelegt, die Prüf-
kaskade entsprechend dem Leitfaden HMUELV, 2015, 3.Fassung) eingehalten.  
Die vorgezogene Maßnahme zur Ergänzung des Habitatangebotes mittels drei Kunsthorsten setzt als Ausgleichsmaßnahme an dem Verlust eines 
Horstes im Erweiterungsgebiet des Taunus Wunderlandes an. Die umgebende räumliche Struktur aus großen Waldgebieten unterschiedlicher Ausprä-
gung und von der Art bevorzugter Nahrungshabitaten in grünlandgeprägten Offenlandbereichen wird vom Vorhaben nicht essentiell berührt, der funkti-
onale Zusammenhang im Raum bestehend aus Fortpflanzungsstätte und umgebender Strukturen wird nicht gestört oder verändert. Insoweit ist die 
Maßnahme Kunsthorte geeignet den hier eintretenden Verlust eines Horstes auszugleichen und es ist von einer hohen Prognosesicherheit auszuge-
hen. Dies wird durch das Vorkommen der Art in der Vergangenheit in den für die Kunsthorste vorgesehenen Raum unterstrichen.  
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Abwägung: 

X. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Nach Runge et al. (2010) hat eine solche vorgezogene Ausgleichsmaßnahme auf Grund ihrer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und der kurzfristigen 
Umsetzbarkeit eine hohe kompensatorische Eignung. Die Maßnahme bewirkt, dass der Rotmilan Brutvogel im räumlichen Umfeld des Freizeitparks 
bleibt. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen 
Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rotmilan angenommen werden. 
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich 
auf die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens 
beizuziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe und 
langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten im 

Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus e. V.). 
– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-

warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 
– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-

ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Die im Artenschutzbeitrag benannten Maßnahmen stützen sich insoweit nicht wie im Schreiben behauptet allein auf Runge et. al. 2010. Allerdings wird 
dieser Quelle eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung, 
2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)“ 
im Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme ebenfalls von 
H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich vom Rotmilan 
angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-angenom-
men,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 
Die in der Anlage 1 angehängte Stellungnahme der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. ist als eigenständige Stellungnahme 
gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB im Rahmen des Verfahrens eingegangen. Ihre Abwägung erfolgt in der Abwägungsunterlage unter 
Nr.3 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
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Abwägung: 

XI. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Ein unterbrechungsfreies Angebot an Horsten wird mit dem Anbringen von drei Kunsthorten noch im Jahr 2019 gewährleistet. Eine Verschärfung der 
Konkurrenz zwischen den Arten durch Revieransprüche von Mäusebussard und Habicht wird durch das Vorhaben nicht ausgelöst. Eine Konkurrenz 
um Revieransprüche mit anderen Greifvogelarten ist von deren Vorkommen und Verbreitung abhängig. Sie kann im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen 
weder gesteuert noch vermieden werden. Als Zugvogel muss der Rotmilan ein Revier alljährlich neu besetzten. Dabei nutzt er auch vormals von an-
deren Greifvögeln errichtete Horste und baut diese aus (vgl. ORTLIEB 1995 in RUNGE et al. 2010). 

XII. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Die zum Verfahren nach § 4a Abs. 3 gefertigten Unterlagen (Artenschutzbeitrag vom August 2019 nebst Fachgutachten vom Juli 2019) beziehen sich 
auf die fachliche Expertise des beauftragten Gutachters Herrn Dipl. Biol. Andreas Malten sowie dazu veröffentlichte und als Stand des Fachwissens 
beizuziehenden Quellen. 
Im Zuge der Erstellung wurden die in den Unterlagen genannten Quellen ausgewertet sowie Herr Ingo Hausch als örtlich fachkundiger Ornithologe 
und langjähriger Beobachter der örtlichen Vorkommen des Rotmilans befragt. 
Darüber hinaus wurden weitere Quellen ausgewertet wie:  
– Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 2015: Faunistisches Gutachten und Beurteilung zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten 

im Rahmen eines WKA-Plangebietes am Taunuskamm bei Wiesbaden sowie Empfehlungen zu deren Schutz (Auftraggeber Naturerbe Taunus 
e. V.). 

– GELPKE, C. & M. HORMANN 2010: Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + Anhang (21 S.). 

– H. EGIDIUS in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010, Link:https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrue-
ter,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0wJk1JRD0xMTExJlBBR0VfVFBMPVByaW50cHJldmlldy5odG0mTUVUQV9ST0JPVD1PRkY.html?UID= 
3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CFCB6E8B994A. 

– Hessen-Forst 2011, Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Nach Runge et al. (2010) hat eine solche vorgezogene Ausgleichsmaßnahme auf Grund ihrer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und der kurzfristigen 
Umsetzbarkeit eine hohe kompensatorische Eignung. Die Maßnahme bewirkt, dass der Rotmilan Brutvogel im räumlichen Umfeld des Freizeitparks 
bleibt. Dieser Quelle wird eine besondere Bedeutung zugestanden, wird doch im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV, 
3. Fassung, 2015, Anhang 1 Musterbogen) unter 6.1 „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG)“ im Zusammenhang mit möglichen CEF-Maßnahmen explizit auf Runge et. al. 2010 verwiesen. Bestätigt wird die Eignung der Maßnahme 
ebenfalls von H. Egidius (in Naturschutz und Landschaftsplanung 2010), nach dessen Ausführungen Kunsthorste (Weidenkorbnisthilfen) nachweislich 
vom Rotmilan angenommen werden (Link: https://www.nul-online.de/Nisthilfen-Kunsthorste-fuer-Frei-und-Hoehlenbrueter-Weidenkoerbe-werden-gut-
angenommen,QUlEPTE4MjE3ODQmVVBPUz0zJk1JRD0xMTEx.html?UID=3D1DC8D68999CC9B269D5AA01A577E5B72CECE638B9948). 

XIII. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 

ist. 

Begründung: 
Die dargestellte Rechtsauffassung ist unzutreffend. Der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 ist gemäß § 44 Abs. 5 Nr. 3 
BNatSchG nicht erfüllt, wenn an der ökologischen Gesamtsituation des vom Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick auf seine Funktion als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte keine Verschlechterung eintritt. Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts mit Unionsrecht vereinbar 
(so ausdrücklich BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 – Az. 9 A 12/10 (juris)). Die Erfüllung der ökologischen Funktion von einzelnen (zerstörten) Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im ökologischen Verbund kann gemäß den Ausführungen des BVerwG in dem vorbezeichneten Urteil durch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle sichergestellt werden. 
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5. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V. 

Stellungnahme (25.09.2019) gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 11 – 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

XIV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. Vielmehr wurden die geeigneten Suchräume für das Anbringen der Kunsthorste gewählt. 
Begründung: 
Die im Artenschutzbeitrag vorgesehen Suchräume erfüllen die notwendigerweise zu beachtenden Voraussetzungen für die Auswahl der Standort der 
anzubringenden Kunsthorste. 
Die Räume liegen in Waldrandlage und in Benachbarung zu geeigneten Nahrungshabitaten (Grünland und Weiden). Der Baumbestand besteht über-
wiegend aus Buchen und Eichen. Nach dem Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen (GELPKE, C. & M. HORMANN 2010) werden ge-
nau diese Baumarten außerhalb der Aue (dort Pappeln) bevorzugt. Die Fichte dagegen nimmt als Horstbaum nur eine untergeordnete Rolle ein. 
Die gewählten Suchräume weisen die notwendigen strukturellen Voraussetzungen im Baumbestand auf und liegen abseits möglicher Störeinflüsse 
durch Erholungssuchende oder KFZ-Verkehr. Gleichzeitig liegen sie nicht im näheren Umfeld des Taunus Wunderlandes. 
Der Suchraum gewährleistet, dass sich die Horste an unterschiedlichen Stellen in ausreichend großem Abstand zueinander angebracht werden kön-
nen. Der notwendige forstliche Nutzungsverzicht kann im Umfeld der Ersatz-Horststandorte sichergestellt werden. 
Die in der Anlage 1 zum Schreiben mit blauer Umrandung gekennzeichnete Fläche ist aus Gründen ihrer Nähe zur Landesstraße L 3037, zur Kreis-
straße K 703, des Sportplatzes Seitzenhahn (Abendbetrieb unter Flutlicht) sowie der Erweiterungsfläche des Taunus Wunderlandes (Baubetrieb) 
stärker beunruhigt als die festgesetzten Standorte und somit weniger geeignet. 
Die Auswahl des Ersatzes mit 3 Kunsthorsten ist nach fachgutachterlicher Einschätzung vom Juli 2019 (Fachbüro Faunistik und Ökologie) festgelegt 
und stärkt die prognostizierte Wirksamkeit der Maßnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

XV. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er deckt sich nicht mit der Einschätzung der Gemeinde Schlangenbad, die Trägerin der Planung 
ist. 
Begründung: 
Die Gemeinde sieht vor mittels einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) den Lebensstättenverlust durch die Anbringung von drei 
Kunsthorsten zu erreichen. Dieser Maßnahme wird nach Runge et. al. 2010 und nach fachgutachterlichen Einschätzung des von der Gemeinde be-
auftragten Fachbüros (Fachbüro Faunistik und Ökologie 2019) eine hohe kompensatorische Eignung und Wirksamkeit beschieden. 
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Abwägung: 
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XI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V. 

Stellungnahme (25.09.2019) gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, Anlage 1 

 

Abwägung: 

XI  
Die angehängte Stellungnahme der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. ist als eigenständige Stellungnahme 
gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB im Rahmen des Verfahrens eingegangen. Ihre Abwägung erfolgt in der Abwägungsunterlage 
unter Nr.3 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
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Abwägung: 
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5. Vereinigung Rettet den Taunuskamm e. V. 

Stellungnahme (25.09.2019) gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, Anlage 1 
 

 

 

Abwägung: 

Hinweis: 
Die Abb. 2 (Anlage 1 zur Stellungnahme vom 25.09.2019) wurde am 13.11.2019 per E-Mail nachgereicht.  
 



1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „Taunus Wunderland“, Abwägung erneute Auslegung/Trägerbeteiligung 
 

 

  
25.02.2020 

 

 

36/50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hessen-Forst, Forstamt Rüdesheim  

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB, - Seite 1 - 

 

Abwägung: 

I. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden entsprechende Festsetzungen bzw. Hinweise in die textlichen Festsetzungen bzw. 
die Begründung übernommen. 
 

II. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mögliche Entschädigungserfordernisse sind privatrechtlich zwischen Waldeigentümer und Vor-
habensträger zu regeln. 
Begründung: 
Der vorgetragene Sachverhalt ist bekannt. Die mit der Festlegung der Standorte für die Kunsthorste sowie der jeweiligen Horstschutzzone gemäß 
Hessischer Naturschutzleitlinie einhergehenden Entschädigungserfordernisse an den Waldeigentümer werden beachtet und nachlaufend zur Festle-
gung der Horststandorte bemessen. Die Kosten sind gemäß städtebaulichem Vertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad (Flächeneigentümer) 
und dem Taunus Wunderland als Kompensationskosten durch das Taunus Wunderland, den Vorhabenträger, zu tragen.  
Im Zuge der Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme im Dezember 2019 wurde das Forstamt Rüdesheim, Hessen-Forst fortlaufend 
informiert und die Standorte mit Hessen-Forst hinsichtlich der forstlichen Anforderungen abgestimmt (vgl. Protokolle, Anhang 2).  
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Anhang 1 Vermerk zum Blitzschaden am Horstbaum Taunus Wunderland 
 (HessenForst, FA Rüdesheim vom 15.11.2019) 
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Anhang 2 Protokolle zur vorlaufenden Durchführung der Maßnahme  

„Anbringen von Kunsthorsten für den Rotmilan (ACEF 2)“ 

Protokoll 1: 

1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „Taunus Wunderland“,  
Ortsteil Wambach, Gemeinde Schlangenbad 

Projekt-Nr.: 15bgTWSB 
hier: Auswahl der Bäume für die drei Kunsthorste 
unser Zeichen: 2020-02-18_abwaegung_twl_vorabzug.docx 

Ergebnisprotokoll 

Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 10.00 Uhr  Ort:  Schutzwald am Freizeitpark Taunus Wunderland,  
Schlangenbad – Wambach  
 
 

Gesprächspartner: Herr Malten, Büro Faunistik und Ökologie 
Herr Herrchen, Büro HERRCHEN & SCHMITT 
Herr Gottwald, Büro HERRCHEN & SCHMITT 
 
 
 

Folgende Festlegungen wurden getroffen:  

1. Auswahl der Kunsthorststandorte 

Zusammen mit Herr Malten, Büro Faunistik und Ökologie (Biologe) wurde der Suchraum abgegan-

gen und nach geeigneten Bäumen für die Kunsthorststandorte Ausschau gehalten. Entsprechend 

des im Artenschutzbericht zum Rotmilan festgelegten Umfangs der vorgesehenen Maßnahme wur-

den drei geeignete Bäume ausgewählt. Diese wurden im Gelände markiert (siehe Abb. 1, Abb. 3 

und Abb. 5). Bei den ausgewählten Bäumen handelt es sich um die folgenden drei Exemplare: 
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1 Buche 1, südlicher Suchraum 

Die Buche 1 liegt randlich zur 2019 gerodeten Fichtenfläche (Borkenkäferbefall) im Bereich des 

südlichen Suchraumes (vgl. Abb. 8). Der Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Abb. 1: Buche 1, Markierung Abb. 2: Buche 1, Krone 
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2 Douglasie, nördlicher Suchraum 

Die Douglasie liegt westlich des Grünlandes im Bereich des nördlichen Suchraumes (vgl. Abb. 8). 

Der Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Abb. 3: Douglasie 2, Markierung Abb. 4: Douglasie 2, Krone 

 

3 Buche, nördlicher Suchraum 

Die Buche liegt am nördlichen Waldrand zum Grünland im Bereich des nördlichen Suchraumes 

(vgl. Abb. 8). Ihr Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Abb. 5: Buche 3, Markierung Abb. 6: Buche 3, Krone 

 

Abb. 7: Douglasie 2 und Buche 3 aus südöstlicher Richtung (Taunus Wunder-
land) 
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Einen Überblick zu den Standorten der drei pot. Kunsthorstbäume gibt die folgende Abb. 8: 

 
Abb. 8: Ausgewählte Bäume für die Kunsthorste im Suchraum 
 gelbe Schraffur: Suchraum für die Standorte für Kunsthorste (aus Artenschutzbericht Rotmilan)  

(Luftbild: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,   
AeroGRID, IGN and the GIS User Community, 2019) 
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2. Stammschaden Horstbaum, Erweiterungsfläche Taunus Wunderland 

Im Bereich der Erweiterungsfläche des Taunus Wunderlandes konnte im Frühjahr 2019 von ehren-

amtlichen Naturschützern in der Krone einer randlich stehenden Fichte ein Rotmilanhorst festge-

stellt werden. Es erfolgte ein Brutversuch, die Brut wurde aus nicht bekannten Gründen aufgege-

ben. 

Bei der Begehung am 16.10.2019 wurde der Horstbaum ebenfalls aufgesucht und der Horst begut-

achtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Baum vor kurzem einen gravierenden Schaden am 

Stamm davongetragen hat. 

  

Abb. 9: Horstbaum Erweiterungsfläche Taunus Wunderland, Stammschaden 
(10/2019) 

Aufgestellt: 

HERRCHEN & SCHMITT 

Wiesbaden, den 22.10.2019 

i. A. Tobias Gottwald 

 

Verteiler: 

1. Frau Petri, Gemeinde Schlangenbad, Bauamt 
2. Herr Bürgermeister Eyring, Schlangenbad 
3. Herr Schlimmermann, HessenForst, Forstamt Rüdesheim 
4. Herr Lüke, HessenForst, Forstamt Rüdesheim 
5. HERRCHEN & SCHMITT, Projektakte 
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Protokoll 1: 

Projekt: 1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „Taunus 
Wunderland“, Ortsteil Wambach, Gemeinde Schlangenbad 

Projekt-Nr.: 15bgTWSB 
hier: Anbringen von drei Kunsthorsten 
unser Zeichen: 2020-02-18_abwaegung_twl_vorabzug.docx 

Protokoll 

Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 9.00 – 14.00 Uhr Ort:  Schutzwald am Freizeitpark Taunus Wunderland,  
Schlangenbad – Wambach  
 
 

Anwesende: Herr Malten, Büro Faunistik und Ökologie 
Herr Börger, Baumpfleger sowie ein Mitarbeiter 
Herr Gottwald, Büro HERRCHEN & SCHMITT 
 
 
 

Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:  

1. Vorbereitung 

Auf einem ersten Vorort-Termin wurden drei geeigneten Bäume (vgl. Abb. 1) für das Anbringen der 

Kunsthorste mit Hr. Malten, Büro Faunistik und Ökologie ausgewählt (Vororttermin am 16.10.2019). 

Im Nachgang (Vororttermin am 23.10.2019) wurden diese Bäume nochmals mit Herr Schlimmer-

mann, Forstamt Rüdesheim sowie Herr Lüke, Revierförster sowie Hr. Schröter (Gemeinde Schlan-

genbad) abgegangen und abgestimmt. Von Seiten der Forstverwaltung gab es keine Einwände 

bezüglich der ausgewählten Bäume. 
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Abb. 1: Standort der Horstbäume 
 gelbe Schraffur: Suchraum für die Standorte für Kunsthorste (aus Artenschutzbericht Rotmilan)  

(Luftbild: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,   
AeroGRID, IGN and the GIS User Community, 2019) 

 

2. Anbringen der Kunsthorsten  

Die benötigten Arbeitsmaterialen (Nistkörbe aus Weidengeflecht, Befestigungsmaterialen) sowie 

die Kletterausrüstungen wurden zu dem jeweiligen Baum gebracht. Der geeignete Platz für die 

Nisthilfe wurde durch den Biologen ermittelt. Mittels einer Wurfbeutelschleuder (vgl. Abb. 2) wurde 

das Seil in den Baum eingebaut und ein Kletterer konnte den ausgewählten Anbringungsort errei-

chen (vgl. Abb. 3). Über ein Seil wurden die Nisthilfe (inkl. Füllmaterial, Äste, Blätter) sowie die 

weiteren Arbeitsmaterialen nach oben geschafft. Der Weidenkorb wurde mittels Draht am gewähl-

ten Platz befestigt und mit den Materialen ausgepolstert. 
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Abb. 2: Wurfbeutelschleuder Abb. 3: Aufstieg am Horstbaum 

Der Baum mit der Nisthilfe sowie weitere Bäume im Umfeld, die als pot. Requisitenbäume geeignet 

erscheinen, wurden mit einem weißen H (für Habitatbaum) gekennzeichnet. Gleichzeitig wurden 

die Standorte der Bäume mittels GPS bestimmt (siehe folgende Tabelle). 

Dieser Arbeitsablauf wurde bei allen drei Bäumen identisch durchgeführt und konnte erfolgreich 

abgeschlossen werden. Die Standorte der einzelnen Habitatbäume wurden eingemessen und mit-

tels des Protokolls an die Naturschutz- und die Forstverwaltung übermittelt. 
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Baum Koordinaten nach Gauß-Krüger Abstand vom Horstbaum (Nisthilfe) 

 Hochwert Rechtswert in angegebene Himmelsrichtung 

Buche 1 (Baum mit Nisthilfe) xxxxxxxxx xxxxxxxxx  

Requisitenbaum Birke xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 28 m südwestlich 

Requisitenbaum Buche xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 32 m südwestlich 

Requisitenbaum Lärche xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 32 m nördlich 

 

Douglasie 2 (Baum mit Nisthilfe) xxxxxxxxx xxxxxxxxx  

Requisitenbaum Douglasie  xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 24 m westlich 

Requisitenbaum Birke xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 14 m südwestlich 

 

Buche 3 (Baum mit Nisthilfe) xxxxxxxxx xxxxxxxxx  

Requisitenbaum Eiche xxxxxxxxx xxxxxxxxx ca. 11 m nordwestlich 
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4 Buche 1, südlicher Suchraum 

Die Buche 1 liegt randlich zur 2019 gerodeten Fichtenfläche (Borkenkäferbefall) im Bereich des 

südlichen Suchraumes (vgl. Abb. 1). Der Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Abb. 4: Buche 1, Einbau des Horsts Abb. 5: Buche 1 mit Horst 

 

Im Umfeld der Buche 1 wurden drei weitere Bäume als pot. Requisitenbäume ausgewählt und 

entsprechend mit dem weißen H gekennzeichnet. Es handelt sich um eine Birke und eine benach-

barte Buche sowie eine etwas weiter entfernt stehende Lärche. Die Requisitenbäume haben fol-

gende Hoch- und Rechtswerte: 

Birke Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Buche Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lärche  Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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5 Douglasie, nördlicher Suchraum 

Die Douglasie liegt westlich des Grünlandes im Bereich des nördlichen Suchraumes (vgl. Abb. 1). 

Der Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
WGS84:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Abb. 6: Douglasie 2, Krone mit Horst Abb. 7: Douglasie 2, Befestigung  
  des Horstes 

 

Im Umfeld der Douglasie 2 wurden zwei weitere Bäume als pot. Requisitenbäume ausgewählt und 

entsprechend mit dem weißen H gekennzeichnet. Es handelt sich um eine Douglasie im Süden und 

eine Birke im Osten. Die Requisitenbäume haben folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Douglasie Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Birke Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6 Buche, nördlicher Suchraum 

Die Buche liegt am nördlichen Waldrand zum Grünland im Bereich des nördlichen Suchraumes 

(vgl. Abb. ). Ihr Standort hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Gauß-Krüger:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
WGS84:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Abb. 8: Buche 3, Horst in der Krone Abb. 9: Buche 3, Einbau des Kunst 
  horstes 

Im Umfeld der Buche 3 wurde ein weiterer Baum als pot. Requisitenbaum bestimmt und entspre-

chend mit dem weißen H gekennzeichnet. Es handelt sich um eine Eiche westlich der Buche. Die 

Eiche hat folgende Hoch- und Rechtswerte: 

Eiche Gauß-Krüger: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 WGS84: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aufgestellt: 

HERRCHEN & SCHMITT 

Wiesbaden, den 14.01.2020 
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